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Der Reichsminister der Finanzen
(1) Berlia W 8, 2. Januar 1945
Wilhelmplats 1/2
A 1301
5 I
Schnellbrief
iaushaltsführung im Reich im Rechnuegsjahr l945
Grundsätzliches
Die Entwicklung der Kriegslage zwingt auch auf dem Gebiet des
Haushaltswesens zu außergewöhnl: chen Maßnahmen. Dazu gehört
an erster Stelle der bereits in meinen vundschreiben vom
25. August 1944 - A 1300 C - 228 7 - (Hi weis auf II, 3) an-
gekündigte Verzicht auf die Aufst  rung eines neuen Reichs-
haushaltsplans für das Rec erfotgas.
Das Haushaltsgeset* f
di eine Vorschrift vor-
sehen, die die Geltungsdeu
tlichen Haushalts des
Reichshaushaltsplans für 1 l4 bi
e des Rechnungajahres
1945 verlängert. Der Reich naust
44 wird den-
u
nach insoweit auch im Recheung
Grundlage für
die Haushaltsführung der Re
bilden; seine An-
sätze gelten nach Zweckbest
Höhe auch für 1945.
Der außerordentliche
halt, Einzelplan XVII a (Be-
sondere Kriegseinnahmen
usgeben) nuß dagegen für das
Rechnungsjahr 1945 neu at
ellt werden.
2. Änderungen gegenüber den
lshaushaltaplan l944 werden in
dem im Abschnitt C Ziffe
äher bezeichneten Umfang in
einem Nachtrag zum Reichs
naltsplan lg45 auagebracht wer-
den. Das mit der Verlänge
A-s Reichs-
haushaltsplans 1944 eretz
re
undi genden Ver-
einfachung der Haushalts
arreicht werden,
40,
7
wenn die Ressorts is
uS
lo chtrag auf die
wirklich unabweisb
derugen beschränken.
3. Die Finanglage de
1s ist im sechsten Kriegsjahr bei wei-
tem ungünstige
A fünrten Krieg jah. Auf der einen
Seite
Oberste Relchsbet
Reichsschulde
SunaT
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2 -
Seite steigen vor allem die An gaben für die eigentliche Kriegtüh-
rung, für die Versorgung der
Legsopfer ur i für die Regelung der
Kriegssachschäden sowie für ds Verzinsurg und Tilgung der Reichs-
schuld von Jahr zu Jahr. Auf der anderea Seite ist im sechsten
Kriegsjahr ein erhebliches Abe nken dar ordentlichen, wie der
außerordentlichen Einnahmen de Reichs gegenüber den beiden vorauf-
gegangenen Kriegsjahren zu verselzhnen. Die Erhöhung der unvermeid-
baren Ausgaben bei gleichzeivsyer Verminderung der Einnahmen führt
zu einer sehr erheblichen Stei erung des Kreditsbedarfs des Reichs,
der in wachsendem Umfar nür ftrzfristig gedeckt werden kann. Auch
die Spitze, zu deren De akung d:gy Reichsbank in Anspruch genommen
werden muß, wird im secheten K:iegsjahr erheblich größer sein als
im fünften Kriegsjahr.
Ich bitte alle Ressorts dringend, sich bei ihrer gesamten
Haushaltsgebarung den Ernst unserer Finanzlage stets vor Augen Du
halten und sich sowohl bet der Durchführung des verlängerten Reichs
haushaltsplans l944 als anch bei der Aufstellung der Vorenschläge
zum Nachtrag für l945 von dem Gebot strengster Sparsaakeit lettee
zu lassen.
0 sie von dem ihnen dure Ab-
Dazu gehört insbeso
chreibens vom 25.August 1905
schnitt III Ziffer 4 mei
- A 1300 C - 228 I - übertragenen Recht zur selbständigen Gei
migung überplanmäßiger Au■gaben nur dann Gebrauk nachen, wenn dt
haushaltsrechtlichen
ngen (§ 33 Abs. 1 RHO) einwandfre
feststehen und die Mehrausg.
m Standpunkt der Kriegführung
in Maßstab werde ich bei der mir
unerläßlich ist. Denselben stre
ler auBerplaumieigen Ausgaben
vorbehaltenen Zustimmung zu  p
anlegen.
soll eine Ermächtigung fur
Das Reichshaushaltsgeset
the Ausganebewilligungen des
mich vorsehen zu bestimmen, ül/
3sorts überbaupt nicht oder
Reichshaushaltsplans für 1944
mit meiner
herigen zustimmung verfügen
nur teilweis.
de Re
s schon von sich aus jede
dürfen. Ich er
Möglichkeit zu sc.
spar
a wahrnehmen und eine entspre-
werfügen.
chende Sperre der Ausg'Jehewilli
In die Voranschläge zum Nacht
5 dürfen nur solche
sse der Kriegsführung
Mehrausgaben Aufnahme finden, die il
ischer Anderungen
oder zur Durchführung zwingender orga
ngen neuer Plan-
unvermeidbar sind. Da. gilt auch für An
ne Verantwortung
stellen und für Anträge auf Stellenhel unger
Aer Kriegsfinan-
für die Finanzen des Reichs und für die Sicher
16817
zierung



Einzelplan

( Anlage 1 )

Huster

Vertraulich

Nachtrag

zum Haushalt des

Reichsministeriums für

- Einzelplan .....

für das Rechnungsjahr

1 945

(s

orbemerkungen:

Titel innerhalb eines Kapitels

Die in dem Nachtrag aufgeführ

usammengerechnet und gegeneinander

werden nur in den Spalten 4 und

abgeglichen.

eführten Einnahme- und Ausgabe-

Nach jedem in dem Nachtrag

lie Sunme zu ziehen.

kapitel ist in den Spalten 3

cht geänderten Kapitel sind in dem

Die gegenüber dem Vorje

zuführen.

Nachtrag nicht besonders

Am Schluß der Einnahm  der fortdanernden und einmaligen Ausgaben

jedes Einzelplans ist je aile die Summe all-. - -l, auch der in dem

Nachtrag nicht beteiligten, noeh besondereltungsdauc

Der Abschluß am Sohluß jedes inzelpl einer gi ie Vieher zu fassen.

Er ist für den Gesamtplan unentbehrlichl

Auf die Angabe der Reemungsergebnisse rd die Vergleichsjahre

1943 - 194i wird wie im Vorjahr verzichtet (Hinweis auf den Runderlaß

vom 27. April 1944 - A 1301 (44)  57 I,-). Aus druektechnischen

Gründen müssen die Spalten für die Vergleiohsjahre jedoch bestehen

bleiben, sie bleiben unausgefüllt
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Seitenzahl -
Ordentlicher Haushalt - Nact rag -
Einnahme Kap. ......
Fortdauernde Ausgaben Kap.
Bisheriger Be-
Kap.
Einnahme begw. Ausgabe
tråg für 1945
für
FXT.
(in Höhe des
Ansatzes für
treten hinzu
1944)
Reichamark
Reichsmark
A.
Ordentlicher Haushalt
I. Einnahme
2
&
Einnahmen aus Dienstgrundstücken
sowie von Miet- und Dienetwohnungs-
4 190 000
1 325 000
inhabern
4 073 000
6
Vermischte Rinnshmen..............
1 325 000
000 01
10 540 000
10 000
Summe Kap. ..... 5.....
Summe der Einnahmen des ordentlichen
ois 24........
122 320 000
Haushst
Kap. ....
II. Ausgabe
a. Fortdsuernde Ausgaben
3
5 159 000
11
Geschäftebedürfnisse
4 015 000
1 333 000
21
Umzugskosten und Umzugskeatenbeihilfen
1 333 000
Summe Kap.
12 .510 000
3
Summe der fortdauernien insgsben des
*148 320 000
1 430 000
ordentlichen Raushalts Kap 1 bis 2
b. Einmalige Ausgaben
wie su a)
AbachleB
Ordentlicher Bsushal
Fortdauernde Ausgaben
Caa
Zusagmen
Einnahmen .....
Zuschuß (bezw. Überschuß
im ordentlicben Haushalt
16846



- Seitenzahl -

...... Reichsministerium ...

Betrag für

Einnahmen oder Ausgaben

1945

e 

(einschl.Reste) im Rechnungs jahr

Erläuterungen

nunge-jahr

1943

1942

1941

fallen weg'

5665

Tausend

Tausend

Tausend

Reichsmerk

Reichsmark

ReichsmarkReichsmark

Reichsmark

9 475 000

1 315 000

2 760 000

000S

10 550 000

510.000

121 810 000

1 419.000

3 740 000

5 348 000

1 419 000

000 98

86 000

12 424 000

149 750 000

Die Einnahme hat be rsger

beim ordentlichen Haushalt

Die Ansgabe Hat betragen

beim ordentlicher Hauehalt:

a) fortdsuernde Ausgaben ..

b) einmalige Ausgaben .....

eq Lez



zierung gebietet mir, die Erfüllung dieser Voraussetzung in Zu-

kunft unter Anlegung eines wesentlich strengeren Maßstabes als

bisher zu prüfen.

4. Nach Abschnitt I Ziffer 2 meines Rundschreibens vom 25. August

1944 - A 1300 C - 288 I - wird mit Ablauf des Rechnungsjahrs

1944 die Übertragbarkeit von Ausgaberesten auf die zu einmaligen

Ausgaben bewilligten Mittel beschränkt. Ich habe schon in meinem

Haushaltsrundschreihen für das Rechnungsjahr l944 darauf hinge-

wiesen, daß auch bei diesen Bewilligungen erhebliche Ausgabereste

weiter geschleppt werden, die voraussichtlich in absehbarer Zeit

nicht verwendet werden köhnen.

Ich bitte daher zur Vereinfachung der Verwaltungsarbeit von

diesen Ausgaberesten entsprechende Beträge noch flir 1944 in Ab-

gang zu stellen.

B.

Anmeldung der Haushaltsmittel aus den außerordentlichen Haushalt

(Besondere Kriegseinnahmen und -ausgaben) - Einzelplan XVII a -

Der Entwurf des außerordentlichen Haushalts (Besondere

Kriegseinnahmen und -ausgaben) - Einzelplan IVIla - wird für 1945

neu aufgestellt.

Ich bitte, die voraussichtlich erforderlichen Haushaltsmit-

tel für Ausgaben zu Lasten dieses Haushalts für das Rechnungsjahr

1945 mit Begründung zum

15._Februar_1945 in fünffacher Ausfertigung

bei mir anzumelden. Etwaige Einnahmen, die dem außerordentlichen

Haushalt zufließen, bitte ich zu schätzen und gleichzeitig mit-

anzugeben.

Die Anforderungen und die etwa zu erwartenden Einnahmen bit-

te ich der Gliederung des außerordentlichen Haushalts (Besondere

Kriegseinnahmen und -ausgaben) gemäß aufzustellen. Ich gebe hier-

mit die Gliederung zur Vermeidung imr nöh vorkommender Irr-

tümer nochmals bekannt.

1. Der außerordentliche Haushal

Besonere Kriegseinnahmen

als Sonderhaushalt ge-

und -ausgaben) - Einzelplan Xvtta

führt. Für ihn gelten ntent die in der ieichshaushaltsordnung für

den außerordentlichen Haushalt gegebenen Sondervorschriften. Die

aus ihm zur Verfugung gestellten Ausgabemittel sind daher auch

nicht übertragbar. Der außerordentliche Haushalt (Besondere

Kriegseinnahmen und -ausgaben) ist für die Ausgaben oder Einnahmen

bestimmt, die bei den einzelnen Reichsverwaltungen in unmittel-

barem Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Krieg anfallen. Er ist

auf der Ausgabenseite und auf der Einnahmeseite in Teile geglie-

dert



dert, die mit der gleichen Nummer - in römisches ziffern - be-
zeichnet sind wie de jeweillge Einzelplan des ordentlichen Haus-
halts. Die Teile sint in Unterteile für die eingelnen Behörden
oder Ausgabeanlässe zu zerleges. Fine etwa erforderlich werdende
weitere Unterteilung in Buchstaben a), b), e) und as), bb), cc)
usw. bleibt dem Ermessen der Reeserts überlassen. Es ist jedoch
in jedem Fall ein Unterteil zu bilden, sobald im außerordentlichen
Haushalt (Besondere Kriegseinnshmen und -ausgaben) erstmals eine
Ausgabe anfsllt oder eine Einnahme aufkoamt.
2. Es kommt immer noch vor, daß in außerordentlichen Haus-
halt (Besondere Zriegseinnahmen und -ansgaben) Einnahmen durch
Absetzen von der Ausgabe gebucht werden. Ich weise demgegenüber
darauf hin, daß der Ansatz im Einzelplaz KVIl a - Kap. 1 fit. 1
der Ausgaben - "Ausgaben aus Anlaß des Krieges" keinen besonderen
Einnahmevermerk in der Forn des Zweckbestimmungszusatzes trägt.
Be-
Es ist daher erforderlich, beix sußererdentlichen Haushs
an
sondere Kriegseinnahmen und -ausgeben) anfallende Einnahme
LIQ
to bei den Einnahmen dieses Haushalts zu veranschlagen und
chen (Hinweis auf §§ 7 und 71 Abs. 1 RHO).
3. Es sind mir in einzelnen Fallen Kostenfeststellungen tber
den weiteren Kriegseinsatz des Reichsarbeitadienstes für die welb-
liche Jugend bei der Wehrmacht übersandt worden. Ich bitte, .n
Zukunft allgemein von der Übersendung dieser Mitteilungen abzu-
sehen.
C. Aufstellung des Nachtrags zum Reichshaushaltsplan für 1945
1. In den nach Abschnitt A Ziffer 2 dieses Rundschreibens fir 945
aufzustellenien Nachtrag sind aufzunehmen:
a) alle Änderungen i- . Stellenplänen,
b) alle Ände
Einnahme- und Ausgabeseite (Mehx- und
Mindereinnahn.
und Minderausgaben) gegenüber dea
Reichshaushaltspie
14 im Betrage von l Million Reichsmark
und darüber. Ohne Rücksiche auz die Höhe des Betrages missen
alle Anderungen bei der Unterstützunge- und bei den Fürsorge-
mitteln aufgenommen werden. (Einweis auf A Ziffer 3 letzter-Ab-
1684
sata)
ein Globalansatz, der die Veränderungen bei den Einmah/en und
Ausgaben unterhalb der angegebenen Grenze in einem ges hätzten
Betrage susarmenfaßt (Hinweis auf A Ziffer 3 vorletster Ab-
satz).
Ich bitte unter Aufhebung der in meinem Rundschreiben vom
15.
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(45)
- 1 I 2.Ang.-(RBB S. 117) gesetzten
15. Jul1 1944 - A 1301
Fristen, die Voranschläge zum Nachtrag für 1945 spätestens_am
l._Juli l945 in fünffacher Ausfertigung einzusenden. Ich bitte,
die Frist nicht zu überschreiten.
2. Bis zur gesetzlichen Feststellung des Nachtrags für 1945 sind
auch die unter b genannten Änderungen über- oder außerplanmäßig zu
behandeln. Die unterhalb der Grenze von 1 Million Reichsmark
liegenden Mehreinnahmen und Mehrausgaben werden für l945 endgül-
tig überplanmäßig nachgewiesen. Für die Mehrausgaben gilt Ab-
schnitt III Ziffer 4 meines Rundschreibens vom 25. August 1944 -
A l300 C - 228 I -. Einnahmen und Ausgaben, für die im Reichs-
haushaltsplan l944 ein Ansatz nicht vorhanden war, bedürfen ohne
Rücksicht auf ihre Höhe der Aufnahme in den Nachtrag.
3. iür den Nachtrag zum Reichshaushaltsplan für das Recknungsjahr
Anl.1
1945 gilt das anliegende Muster.
Es handelt sich bei diesem Nachtrag nicht um die Aufstellung
eines neuen Haushalts. Es·sind in ihn nur diejenigen Haushalts-
ansätze aufzunehmen, die gegenüber den Ansätzen in dem für das
Rechnungsjahr l945 weiter geltenden Reichshaushaltsplan des Rech-
nungsjahrs 1944 entsprechend den Festsetzungen unter 1 a) und b)
eine Änderung erfahren müssen.
4. Die Verwaltungseinnahmen und die persönlichen und sächlichen Ver-
waltungsausgaben 1945 sind abweichend von § 6 Absatz 7 RWB nach
den am l. Januar 1945 vorliegenden Verhältnissen zu veranschlagen.
Zu diesem Zeitpunkt bereits feststehende spätere Änderungen sind
zu berücksichtigen. Der gleiche Stichtag gilt für die Darstel-
lung des Bedarfs an beamteten und an nichtbeamteten Hilfskräften
in den Erläuterungen zu den Titeln 3 und 4 des Eingliederungs-
plans (den sogenannten "Kästen"), vorletzte Spalte.
der noci
lagten Haus-
5. Auf die Einsendung der Zergliederunger
haltsausgaben (Muster 4 RwB) verzicht
(Besonde
D. Vereinfachungen des Reichshaushaltsplarird Rahmen des totalen
Kriegseinsatzes
In meinem Runderlaß vom 25. August 1944 - A 1300 C - 228 I -
(RBB S. 13l ff) habe ich über die bereits für das Rechnungsjahr
1944 angeordnete Zusammenlegung von Titeln bei den Verwaltungs-
einnahmen sowie bei den persönlichen und sächlichen Verwaltungs-
ausgaben (Hinweis auf den Runderlaß vom 25. Oktober 1943 - A 1301
(44) - 14 I - (RB S. 201) hinaus im Rahmen des totalen Kriegs-
einsatzes gebotene weitere Vereinfachungsmaßnahmen im Reichshaus-
haltsplan getroffen.
Zur
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Zur Vermeidung von Haushaltsüberschreitungen (überplanmäßige

Haushaltsausgaben) sind die Haushaltsansätze im ordentlichen Haus-

halt bei den fortdauernden Ausgaben des ordentlichen Haushalts für

das Rechnungsjahr l944 zum größten Teil gegenseitig deckungsfähig

im Sinne des § 31 RHO gemacht worden.

1. Ich bestimme auch für das Rechnungsjahr l945, daß deckungsfähig

sind

a) bei den persönlichen Verwaltungsausgaben die Ausgabemittel aller

nach der Zusammenlegung verbleibenden Titel (Titel 1, 3, 4, 5a,

6, 6a, 8) innerhalb jedes einzelnen Haushaltskapitebmit Aus-

nahme des Titels 6 (Ausgabemittel für Unterstützungen). Bei

Titel 1 bleibt jedoch die Bindung an den Stellenplan unberührt,

b) bei den allgemeinen Haushaltsausgaben alle Ausgabemittel, so-

weit sie durch den Haushaltsplan für gegenseitig deckungsfähig

erklärt werden.

Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind die in einigen Ein

zelplänen vorgesehenen "allgemeinen Verfügungsmittel", d.h. Aus

gabebewilligungen, die einer Stelle ohne nähere Angabe des Ver

dungszwecks zur Verfügung gestellt sind (Hinweis auf § 33 Absat

2 RHO).

2. Für das Rechnungsjahr l945 gelten die Verwaltungseinnahmen und die

sächlichen Verwaltungsausgaben als zu je einem Titel zusammenge-

faßt.

Die in Ziffer l Buchstabe b meines Runderlasses vom 25.

August 1944.- A 1300 C - 228 I - für das Rechnungsjahr 1944 vor-

gegenseitige

gesehene/Deckungsfähigkeit aller Ausgabemittel bei den sächlichen

Verwaltungsausgaben wird für das Rechnungsjahr 1945 durch diese

Zusammenfassung aller Ausgabemittel der sächlichen Verwaltungsaus-

gaben zu einem Titel gagenstandslos.

Benachtei

Die Verwalt

wen erhalten als Titel l der Einnahmen

des ordentlichen Haushalts die Zweckbestimmung "Verwaltungsein-

nahmen".

Die sächlichen Verwaltungsausgaben erhalten als Titel ll der

fortdauernden Ausgaben des ordentlichen Haushalts die Zweckbe-

stimmung "Geschäftsbedürfnisse".

Ab dem Rechnungsjahr 1945 sind sämtliche Kassenanweisungen

über Verwaltungseinnahmen der bisherigen Titel 1, 3 und 6

über sächliche Verwaltungsausgaben der bisherigen Titel 11,

15, 17, 18, 19, 21, 23 und 24 (oder etwa sonst vorhandener

Titel) auf den neuen Titel ll auszustellen.

Die
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Die neue Titelbezeichnung und die neue Zweckbestimmung sind

in die Titelbücher zu übernehmen.

Aus der Summe der bisherigen Einnahmetitel l, 3 und 6 ist

das neue Haushaltssoll des Titels l, aus der Summe der bisherigen

Ausgabetitel 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23 und 24 ist das neue Haus-

haltssoll des Titels ll zu bilden und der Kasse in dem Kassenan-

schlag mitzuteilen. Ein besonderer Unterteil (Buchungsabschnitt)

ist nur zu bilden für die Ausgabemittel beim bisherigen Titel 23

Unterteil "Zur Förderung der Betriebsgemeinschaft" sowie gegebe-

nenfalls für "allgemeine Verfügungsmittel" (Hinweis auf Ziffer 1

Absatz 2), wenn diese bisher bei einem besonderen Ausgabetitel

der sächlichen Verwaltungsausgaben vorgekommen sind.

Ein Neudruck des Haushalts l944 anläßlich der Zusammenfas-

sung der Verwaltungseinnahmen und der sächlichen Verwaltungsaus-

gaben zu je einem Titel findet für das Rechnungsjahr l945 nicht

statt. Auch in den Nachtrag (Hinweis auf C) sind die aus dieser

Zusammenfassung der Titel sich für l945 ergebenden neuen Haus-

kaltsansätze nur dann aufzunehmen, wenn der Unterschied gegenüber

den Ansätzen des Reichshaushaltsplans l944 (Summe der Titel l, 3

und 6 bei den Verwaltungseinnahmen oder Summe der Titel ll, 15,

17, 18, 19, 21, 23 und 24 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben)

die in Abschnitt C Ziffer l b gesetzte Grenze ( 1 Million Reichs-

mark) übersteigt.

E.

Persönliche Ausgaben

1. Ich werde dem Reichasisister und Chef der Reichskanzlei, dem Chef

des Oberkommandos det Wehrmacht und dem leiter der Partei-Kanzlei

vorschlagee, die Anordnung vom 17. Februar 1943 Rk l809 C (Stop-

erlaß) m t der Änderung für l944 auch fuz 1945 zu verlängern. Wei-

tere Mitteilung folgt.

2. Ich war dureh § 4 des Gesetzes über die   ew-u.tsführung im Reich

im Rechnugsjahr 1944 vom 31. März 1944 1

RGB1 II S. 35 - und

durch die entsprechenden Bestimmungen der vorausgegangenen Haus-

haltsgesetze ermlichtigt, für drei Gruppe von Stellen zusätzliche

zweite Plan elien mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszu-

bringen, und zwar für planmäßige Stellen, deren Inhaber mindestens

sechs Monate

1. außerhalb des Geschäftsbereichs ihres Ministeniums abgeordnet,

2. zur Dienstleistung in die besetzten Gebiete abgeordnet,

3. zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beurlaubt

waren.

Diese
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Diese Vorschrift hat eine große Anzahl solcher Stellen ent-

stehen lassen. Die Räumung besetzter Gebiete hat die Rückkehr

zahlreicher Beamten in das Reichsgebiet herbeigeführt. Es sind

daraus in verschiedenen Ressorts Schwierigkeiten bei der Wieder-

verwendung und Unterbringung der Inhaber der Zusatzplanstellen

entstanden.

Ein Bedürfnis für die Ausbringung weiterer Zusatzstellen für

die Beamten, die noch in besetzte Gebiete abgeordnet werden, be-

steht zurzeit nicht mehr. Ich kann angesichts der Gesamtentwick-

lung,bei der die Gefahr der Überzähligkeit für die Inhaber zweiter

Planstellen allgemein wird, auch kein Bedürfnis mehr dafür aner-

kennen, daß solche Planstellen bei Abordnungen im Reichsgebiet

außerhalb des Geschäftsbereichs des abordnenden Ministeriums oder

bei Beurlaubungen zur NSDAP ausgebracht werden. Ich werde daher

im Reichshaushaltsplan für l945 aus diesen Anlässen neue zusätz

liche zweite Planstellen nicht mehr ausbringen und anstelle de

bisherigen § 4 Absatz 1 in das Reichshaushaltsgesetz 1945 d

nachfolgende Vorschrift aufnehmen:

"Die Zusatzplanstellen, die auf Grund des § 4 Absatz I es

Gesetzes über die Haushaltsführung in Reich im Rechnungsjahr

1944 vom 31. März 1944 - RGBl II S. 35 - ausgebracht und noch

nicht weggefallen sind, werden als zusätzliche zweite Plan

stellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" ausgebracht."

Ich bin bereit, die Schwierigkeiten zu erleichtern, die sich

aus der Rückkehr der planmäßigen Inhaber der ersten Stellen für

die Unterbringung der Inhaber der Zusatzplanstellen ergeben kön-

nen. Die Einrichtung und Besetzung der zusätzlichen zweiten Plan-

stellen hat zwar nirgends zu einer Verkürzung des Beförderungs-

ganges und zu einer ssua hteiligung von Beamten geführt. Sie hat

vielmehr nur die Wirkung vorweggenommener Beförderungen für die

Inhaber der zweiten Planstellen gehabt. Dennoch bleibt die Aus-

wirkung dieser Aktion, daß nunmehr bei der vorgeschriebenen Bean-

spruchung aller freiwerdenden Stellen für die anderweitige Unter-

bringung der Inhaber der Zusatzplanstellen ein Generalstop dèr

Beförderungen von zum Teil längerer Dauer eintreten kann.

Ich beabsichtige, zur Milderung dieser Härten den bisherigen

Absatz 2 a.a.O. wie folgt neu zu fassen:

*(2) Wenn die Abordnung oder Beurlaubung aufhört, ist der

Inhaber der Zugatzplanstelle innerhalh ven sechs Monaten in eine

16842A
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andere planmäßige Stelle einzuweisen. Ist seine Einweisung

innerhalb von sechs Monaten nicht möglich, so ist er in

die erste später freiwerdende und besetzbare Planstelle

derselben Besoldungsgruppe einzuweisen. Der Reichsminister

der Finanzen kann zur Vermeidung von Härten nachlassen,

daß jede zweite freie oder freiwerdende und besetzbare

Planstelle in Besoldungsgruppen, in denen die Zusatzplan-

stellen 5 v.H. der ordentlichen Planstellen überschreiten,

jede zweite und dritte freie oder freiwerdende und besetz-

bare Planstelle frei besetzt werden. Es gehören zu den

ordentlichen Planstellen im Sinne dieser Vorschrift auch

die zusätzlichen Planstellen, die auf Grund des § 3 Ab-

satz 2 Satz 1 der Verordnung vom 9. Oktober 1942 - RGBl I

S. 580 - neu geschaffen werden."

Von den im Haushaltsrundschreiben für das Rechnungsjahr l944 ent-

haltenen Ausführungen gelten die folgenden für das Rechnungsjahr

1945 weiter:

a) über die Anforderung von Zusatzstellen auf Grund § 3 Absatz 2

Satz 1 der Verordnung vom 9. Oktober 1942 - RGBl I S. 580 -.

Hinweis auf E 3 des Haushaltsrundschreibens 1944 -,

b) über die Unzulässigkeit der Bewilligung neuer sowie der Erhöhung

bereits bestehender Dienstaufwandsentschädigungen - Hinweis

auf E 5 a.a.0. -,

c) über die Voraussetzungen, unter denen Zulagen im Reichshaus-

haltsplan ausgebracht werden dürfen - Hinweis auf E 6 a.a.O. -,

d) über die Berücksichtigung der Anordnung des Ministerrats für

die Reichsverteidigung vom l0. März 1943 - RGBl I S. 141 -

über die Erhöhung der Mindestarbeitszeit im öffentlichen Dienst

während des Krieges bei Bemessung der Zahl der Hilfskräfte

Hinweis auf E 7 a.a.O.,

e) über die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Mittel für beamtete

und nichtbeamtete Hilfskräfte - Hinweis auf E 8 a.a.O.

Ich werde die Zweckbestimmungszusätze zu den Titeln 3 und

4 in der im Haushaltsrundschreiben 1944 unter Abschnitt E Zif-

fer 8 bekanntgegebenen Fassung in die Durchführungsbestimmun-

gen zum Gesetz über die Haushaltsführung im Reich für das Rech-

nungsjahr l945 aufnehmen. Dadurch wird für den Fall der Auf-

nahme dieser Ansätze in dei Nachtragshaushalt für l945 die

nochmalige Aufführung dieser Zweckbestimmungszusätze entbehrlich,

(F
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f) über die Veranschlagung der Unterstützungen für Beamte, Ge-

folgschaftsmitglieder usw. nach einem Kopfsatz von 20 RM und

der Veranschlagung der Unterstützungsmittel für Verwaltungs-

lehrlinge - Hinweis auf E 9 a.a.O. -.

F. Sächliche Ausgaben

1. Von den im Haushaltsrundschreiben l944 enthaltenen Ausführungen

gelten die folgenden für das Rechnungsjahr l945 weiter:

a) über die Grundsätze für die Veranschlagung der Mittel für die

Unterhaltung der Dienstgebäude, die im wesentlichen im Haus-

(38)

3 I

haltsrundschreiben 1938 vom 6. August 1937 - A 1301

(RBB S. 269/270) wiedergegeben sind. -

b) über die Inanspruchnahme der Mittel für kleine Bauvorhaben aus

laufenden zur baulichen Unterhaltung bestimmten Mitteln bis

zum Höchstbetrag von 60 O00 RM einschließlich Grunderwerb

Hinweis auf F 3 des Haushaltsrundschreibens für 1944

c) über die haushaltsmäßige Behandlung von Mitteln für neüe Laute

einschließlich Umbauten und Erweiterungsbauten im Einzelbetrag

von über 60 O00 RM - Hinweis auf F 4 a.a.0.

d) über die Kostengrenze, bis zu der für bauliche Maßnahmen für

Luftschutzzwecke Mittel aus Titel l5 der fortdauernden Ausgaben

verwendet werden dürfen - Hinweis auf F 5 a.a.O. -.

2. Über die haushaltsmäßige Behandlung der sächlichen Verwaltungaaus

gaben der in der Behörde des Reichsstatthalters in den Reichsg

en vertretenen Fachverwaltungen - ausgenommen die Reichswirt-

schaftsverwaltung, die Reichsfinanzverwaltung, die Reichsjustiz-

verwaltung und die Reichspropaganiaverwaltung sowie die Arbeits-

verwaltung (Unterabteilung Arbeit) in den Reichsgauen Wartheland

und Danzig-Westpreußen - wird der Reichsminister des Innern im

Einvernehmen mit mir besondere Bestimmung treffen.

3. Bei den einmaligen Ausgaben müssen für eine Reihe von Bauvorhaben,

die infolge des Krieges eingeschränkt oder ganz stillgelegt sind,

lediglich deshalb Mittel in den Reichshaushaltsplan eingestellt

werden, um daraus die Bezüge bezw. Löhne der an die Wehrmacht,

Waffen-// usw. abgegebenen nichtbeamteten Arbeitskräfte bestrei-

ten zu können. Im Interesse weiterer Vereinfachung und beträcht-

licher Arbeitsersparnis bestimme ich, daß die Bezüge und Zöhne der

an die Wehrmacht, Waffen-// usw. abgegebenen Angestellten und Ar-

beiter nicht mehr bel den Baufonds, sondern beim Titel 4 des

Eingliederungsplans zu bueben sind. Die Bezüge und Löhne derjenigen

16841
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nichtbeamteten Arbeitskräfte, die noch zur notdürftigen Unterhal-

tung stillgelegter Bauvorhaben erforderlich sind, sind ebenso zu

behandeln. Bei der geringen Höhe der für die Unterhaltung der

stillgelegten Bauvorhaben erforderlichen sächlichen Ausgaben er-

scheint unter dem Gesichtspunkt der Vereinfachung ihre gesonderte

Buchung bei den Baufonds ebenfalls nicht mehr zweckmäßig. Ich

bestimme deshalb, daß auch diese Ausgaben bei den sächlichen Ver-

waltungsausgaben zu buchen sind.

Bei Reichsaufgaben, die nicht durch Baubehörden des Reichs,

sondern der Länder, Gemeinden usw. ausgeführt werden, sind die

persönlichen und sächlichen Ausgaben entsprechend zu behandeln.

Die Länder fordern die verauslagten Beträge bei dem zuständigen

Reichsministerium an(für Hochbau z.B. beim Reichsfinanzministe-

rium zu Lasten des Einzelplans XV Kapitel 5 der fortdauernden

Ausgaben des ordentlichen Haushalts).

Die Mittel aus den hiernach stillgelegten Baufonds sind ent-

sprechend zu sperren.

Ich bitte, Zweifelsfragen sogleich zur Sprache zu bringen.

Das Haushaltsrundschreiben wird mit Ausnahme der grund-

sät lichen Ausführungen unter A Ziffer l bis 3 im Reichshaus-

halts- und Besoldungsblatt bekanntgemacht.

Gnf Schnrw nkrrigh
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Berlin W 8, 15. März 1944
Der Reichsminister der Finanzen
LG 1400 - 247 I A
Schnellbrief!
Haushaltsplan für 1944,
hier Personalhaushalt.
In Abschnitt A III Ziffer 3 des Rundschreibens vom 9. Dezember 1943 LG 1400
- 234 IA — RBB 1944 S. 1 — sind die Bestimmungen über die Behandlung des
Personalhaushalts für das Rechnungsjahr 1944 vorbehalten worden. Ieh bestimme
nunmehr:
1. Die im Einvernehmen mit dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, dem
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und dem Leiter der Partei-Kanzlei für
den Reichshaushalt i944 getroffene Regelung über die He b u n g von Pl an -
stellen und die Ausbringung neuer Planstellen (Hinweis auf die
Rundschreiben vom 25. Oktober 1943 A 1301 (44)  14 I Abschnitt E Ziffer 2 —
RBB S. 201 — und vom 18. Januar 1944 A 1301 (44) — 30 I) ist auch in den
Ländern anzuwenden.
Es gelten somit die Ziffern la, 2 und 3 der Anore g des Reichsministers und
Chefs der Reichskanzlei vom 17. Februar 1943 Rk 1809 C mit der im nächsten
Absatz aufgeführten Abweichung zu Ziffer 3 auch für den Haushalt (Nachtrag) 1944.
Das bedeutet, daß auch im Rechnungsjahr 1944 A u s w eit un g en de r St el-
le n plä n e nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sind:
Neu e Plan st ellen dürfen durch den Nachtrag 1944 regelmäßig nur bewil-
ligt werden, wenn die in Ziffer 3 der Anordnung vom, 7. Februar 1943 Rk 1809 C
angeführten Voraussetzungen erfüllt sind. Zur Klars. lung wird darauf hinge-
wiesen, daß neue Planstellen für anstellungsreife Beamtenanwärter im Sinn der
Ziffer 3 c der Anordnung vom 17. Februar 1943 nur geschaffen werden dürfen,
wenn das sachliche Bedürfnis nachgewiesen ist.
Überdies können ausnahmsweise durch den Nachtrag 1944 n e u e Pla n st el-
len auch dann geschaffen und - wiebisher-vorhandene Plan-
stellen gehoben werden, wenn ich dies aus zwing nden kriegs-
ad Chef der Reichs-
wichtigen Gründen beantrage und der Reich
er Leiter der Partei-
kanzlei, der Chef des Oberkommandos der Webrm
Kanzlei zustimmen.
ula g en dürfen im Nach-
Dienstaufwandsentschädigung
trag 1944 weder neu ausgebracht, noch erhöht v den.
An der engen Auslegung der Anordnung vom 17. Februar 1943 ändert sich
nichts. Ich werde im Bereich der Länderverwaltungen die Hebung von Plan-
stellen und die Schaffung neue lanstellen aus zwingenden kriegswichtigen Grün-
den nur beantragen, wenn die Kriegswichtigkeit unzweifelhaft gegeben ist. Ich
bitte deshalb die obersten Finan. chörden der Länder auch ihrerseits im Interesse
der Geschäftsvereinfachung bei der Bearbeitung der Anträge auf Stellenhebungen
und Stellenneuschaffungen im Nachtrag 1944 einen strengen Maßstab anzulegen.
Landesregierungen (außer Preußen)
nebrödindadoiaSetenodO
soweit vorhanden, auch an Finanzministerien
hapelhimnt nesloaiduord aroH
(Finanzabteilungen)
St.M.WJ-256/43
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2. Bei der Bemessurg der Zahl der Angestellten, Arbeiter usw. ist die An-
ordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung über die Erhöhung der Mindest-
arbeitszeit im 3ffentlichen Dienst während des Krieges vom 10. März 1943
— ReichsgesetzblattI S. 141 - zu berücksichtigen. Danach dürfen Neueinstellun-
gen in der Öffentlichen Verwaltung und in öffentlichen Betrieben grundsätzlich
nicht mehr vorgenommen werden. Auch bei der Höherstufun g von A nge -
s te ll t e n muß ein strenger Maßstab angelegt werden.
3.Die: gégenseitige Deckungsfähigkeit der Besoldungen der
nicht planmaßigen Beamten und der Bezüge der Angestellten
un d. Ar b e it e r wird auch für 1944 zugelassen. Soweit sie nicht allgemein in
den Haushaltsgesetzen oder in den Durchführungsbestimmungen vorgesehen wird,
bitte ich den Haushaltsvermerken zu den Titeln 102 und 103 in Abweichung von
Ziffer 2 Absatz 3 des Rundschreibens vom 25. April 1942 A 1300 C - 37 I — RBB
S. 91 — folgende Fassung zu geben:
Bei Titel 102:
„Die Mittel können bis zur Höhe der bei Titel 100 durch zeitweiliges Unbesetzt-
sein von Planstellen eintretenden Ersparnisse überschritten werden.
Bei Titel 103:
„Die Mittel können bis zur Höhe der bei Titel 100 durch zeitweiliges Unbesetzt
sein von Planstelle 1 eintretenden Ersparnisse überschritten werden, soweit diese
nicht gemäß Verm zu Titel 102 in Anspruch genommen werden."
4. Bei der Vorlage des Entwurfs des Nachtrags 1944 sind abweichend von den Be-
stimmungen des Rundschreibens vom 30. März 1939 LG 1400 — 74 I und von den
in späteren Rundschreiben zugestandenen Erleichterungen alle Anträge auf Hebung
und Neuschaffung von Plans t ellen mit Ausnahme der vorweggenehmigten
Verbesserungen und der Zusatzstellen auf Grund § 3 Absatz 2 Satz 1 der Verord-
nung vom 9. Oktober 1942 - Reichsgesetzblatt I S. 580 — in der Nachweisung
nach Muster P 2 ausführlich zu begründen. Bei den Vorweggenehmigungen sind
im Nachtrag Datum und Aktenzeichen meiner Entschließung anzugeben.
Die Ausbringung der Zusatzstellen in einer Anlage zum Nachtrag oder zu
den Einzelplänen in vereinfachter Form ist auch für 1944 zulässig (Hinweis auf Ab-
schnitt I Ziffer 3 Absatz 4 des Rundschreibens vom 17. Mai 1943 LG 1400- 214
IA - RBB S. 126 →).
5. Ich bin § 1 Absatz 3 der 2. DVHL gemäß damit einverstanden, daß n eu e Zu-
satzsteli
und § 3 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung vom 9. Oktober
1942 vor Erla
rags 1944 besetzt werden. Die Vorweggenehmigung ist
besonders zu bea
Für Zusatzstellen der BesGr A 1 b und darüber und bei
den sogenannten So.
n der niedrigeren Besoldungsgruppen (Hinweis auf den
Runderlaß vom 15. F
ar 1)43 A 4210 — 1230 IV — RBB S. 33 →).
Dieses Rundschreiben wird im Reichshaushalts- und Besoldungsblatt veröffent-
licht werden.
Im Auftrag: Dr. Kluge
-
Abschrift übersende ich zur Kenntnisnahme.
16838
Im Auftrag
Dr. Kluge
Oberste Reichsbehörden
Herrn Preußischen Finanzminister
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Prag,den 4.November 1943.

An das

Ministeramt

z.Hd.von Herrn Ministerialrat Dr. G i e s.

- 6.NOV 1943

In der Anlage übersende ich einen Auszug aus dem Rundschreiben des

Reichsministers der Finanzen an alle Obersten Reid behörden betreifend Aufstel-

lung des Reichshaushaltsplanes für das Rechnung jahr l944 mit der Bitte um Kennt-

nisnahme.

1



Der Reichsminister der Finanzen
Berlin W 8, 25. Oktober 1943
A 1000 - 481 I
Wilhelmplatz i/2
Weitere Maßnahmen auf dem Gebiet des Haushaltswesens, Kassenwe-
sens usw.
Auf dem Gebiet des Haushaltswesens, Kassenwesens usw. ge-
be ich die folgenden Anordnungen bekannt:
l. Verzi■ht auf die vierteljährliche Übersicht über die
Über- und außerplanmäßigen Ausgaben von l0 0o0 RM
und darüber (§ 33 Absatz 1 Satz 3 RHO)
Die nach § 33 Absatz 1 Satz 3 RHO vorgeschriebene viertel-
jährliche Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben im Betrage von lo O00 RM und darüber wird mir von eini-
gen Ressorts noch immer übersandt. Die Übersicht ist bis auf
weiteres nicht erforderlich. (Hinweis auf mein Rundschreiben
vom 9.November 1939 A 1000 - 352 I)
2. Anordnungsbefugnis für Angestellte (§ 27 RWB)
Nach § 27 Absatz 2 RWB übt der Behördenvorsteher die An-
ordnungsbefugnis aus. Er kann damit ganz oder teilweise den
Sachbearbeiter des Haushalts und, soweit die Bewirtschaftung
von Haushaltsmitteln anderen Sachbearbeitern übertragen ist,
diese für die ihnen zugewiesenen Hattaltsmittel betrauen.
Ist ein Angestellter Behördeivorsteher, dann hat er ohne
weiteres die Anordnungsbefugnis. Ist die Bewirtschaftung von
Haushaltsmitteln unter den gegenwärtigen Verhältnissen sonst
Angestellten übertragen, dann kann diesen die Anordnungsbefug-
nis in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des § 27 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 4 und des § 30 RwB übertragen werden.
3. Anmeldung des Bedarfs an Betriebsmitteln (§§ 47 - 50
RWB)
Den erneuten Anregungen, eine Vereinfachung bei der Anfor-
derung (§ 48 RWB) und bei der Zuweisung (§ 50 RWB) der monat-
lichen Betriebsmittel für die einzelnen obersten Reichsbehörden
zuzulassen, kann ich aus den in Ziffer 8 Absatz l meines Rund-
schreibens vom 25. April 1942 A 1300 C - 37 I (RBB S 91 Nr
3995) dargelegten Gründen auch jetzt nicht stattgeben. Ich kann
daher nach wie vor weder auf die monatiiche Anforderung der Be-
triebsmittel noch auf die damit zusammenhangende monatliche Be-
reitstellung der Betriebsmittel durch besondere Ermächtigungs-
schrei ben verzichten.
Ich ermächtige aber die Herren Reichsminister, ihrerseits
auf die monatliche Anmeldung der Betriebsmittel bei den ihnen
nachgeordneten Behörden·zu verzichten, deren Betriebsmittelbe-
darf in den einzelnei. iinaten des, Jahres im allgemeinen gleich-
bleibt.
Ich bin aube.
damit einverstanden, daß die Herren
Reichsminister die ihnen nachgeordneten Behörden, die Betriebs-
mittel
Oberste Reichsbehörden
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mittel von verschiedenen Reichsstellen zugewiesen erhalten, ermäch-
tigen, die ihnen von den verschiedenen Stellen zugewiesenen Betriebs
mittel den Kassen in einer Summe § 50 Absatz 3 RwB gemäß mitzutei-
len. Die Kasse hat dann nicht eine Vielzahl von einzelnen Betriebs-
mittelzuweisungen in der Betriebsmittelüberwachungsliste (§ 52 RwB)
zu führen sondern nur noch einen Betrag.
4. Wegfall von Unterteilen von Titeln bei den sächlichen Ver-
waltungsausgaben
In Ziffer 9 meines Rundschreibens vom 25. April 1942 A 1300 C-
37 I (RBB S, 9l Nr 3995) habe ich die Herren Reichsminister ermäch-
tigt, zur Erleichterung der Buchführung bei den sächlichen Verwal-
tungsausgaben auf die in der Anlage 2 RWB in Spalte 3 (*Erläuterun-
gen*) vorgesehene Unterteilung der Titel - mit Ausnahme der Titel,
deren Zahlenangaben bindend sind - zu verzichten und die dazu erfor-
derlichen Anordnungen für ihren Ge■chäftsbereich zu erlassen. Von
dieser Ermäc tigung ist nach meinen Feststellungen nur in verhältnis
mäßig geringem Umfang Gebrauch gemacht worden. Ich bitte nochmals
dringend, zur Erleichterung der Kassen- und Buchführung und der Rech
nungslegung von dieser Ermächtigung in u 'testgehendem Maße Gebrauch
zu machen.
Außerdem dehne ich die in Ziffer 9 meiue- Rundschreibens vom
25.April l942 erteilte Ermächtigung für den Wegfall von Unterteilen
von Titeln bei den sächlichen Verwaltungsausgaben nunmehr auch auf
d'e Unterteile bei den Titeln l und 3 der Verwaltungseinnahmen aus.
5. Verkauf entbehrlicher Grundstücke (§ 3 Absatz 1 Satz 2 der
Anlage 3 RWB)
In Ziffer 19 Absatz 2 meines Rundschreibens vom 25. April l942
A 1300 C - 37 I (RBB S.91 Nr 3995) habe ich die Wertgrenze für den
selbständigen Verkauf von Grundstücken äurch andere h nsdienst-
stellen von 5 000 RM (§ 3 Absatz 1 Satz 2 der Anlage 3 RWB) auf
30 000 RM erhöht.
Über die Bedeutung dieser Anordnung sind Zweifel entstanden.
Die Erhöhung der Wertgrenze soll gleichzeitig die Ermächtigung
für die Herren Reichsminister in sich schließen, sowohl ihrerseit
Grundstücke innerhalb der neuen Wertgrenze ohne meine Zustimmung
(§ 3 Absatz 1 Satz l) in ihrem Geschäftsbereich selbständig zu ver-
kaufen, als auch diese Ermächtigung von sich aus auf die ihnen nach-
geordneten Behörden zu übertragen.
6. Wiederbesetzung von Planstellen von vermißten Beamten
Die Planstelle eines als vermißt geltenden Beamten darf erst
wieder besetzt werden, wenn der Vermißte für tot erklärt worden ist.
7. Ernennung oder Beförderung eines vermißten Beamten. Einwei-
sung in eine entsprechende Planstelle
Nach dem Erlaß des Oberkommandor  * Vehrmacht vom 2.Juni l943
(RBB S.136 Nr 4232) werden Vermißtengebührnisse nicht mehr "in Höhe
der Hinterbliebenenbezüge" gezahlt, sondern es werden "die Friedens-
gebührnisse nach den Friedensbestimmung - Tur die Dauer des Ver-
mißtseins weitergewährt. Die Vermißtengebührnisse können deshalb
für planmäßige Beamte nur aus einer Planstelle gezahlt werden. Dar-
aus ergibt sich die weitere Folge, daß Beförderungen von vermißten
16836
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Beamten nur ausgesprochen werden können, wenn eine Planstelle frei und

e

besetzbar ist.  3 Absatz 3 der Verordnung über die Ernennung und Be-

förderung der Beamten während des Krieges vom 23. September 1942

(Reichsgesetzbl I S.563), wonach die durch die Ernennung oder Beför-

derung derung erwachsenden Mehrausgaben über die Ansätze der Haushalts-

pläne hinaus geleistet werden dürfen, gilt nur für die Zeit vom Wirk-

samwerden der Ernennung oder Beförderung (das ist der erste Tag des Mo-

nats, in dem der zu Ernennende vermißt worden ist) bis zur Einweisung

in die vorhandene freie Planstelle.

8. Verbot der Annahme von Reichsbanküberweisungsaufträgen durch

die Kassen

Nach den zurzeit geltenden "Allgemeinen Bestimmungen für den Ver-

kehr mit der Deutschen Reichsbank* darf ein Überweisungsauftrag (ro-

ter Scheck) nur zugunsten der Reichsbank oder des Inhabers eines

Reichsbankgirokontos ausgestellt werden; er ist nicht übertragbar und

vom Aussteller unmittelbar bei der sein Konto führende  Reichsbankan-

stalt einzureichen. Reichsbanküberweisungsaufträge dürfen daher von

den Kassen nicht mehr angenommen werden und gelten künftig nicht mehr

als Zahlungsmittel.

Die förmliche Ar ung der Reichskassenordnung (§ 2 Ziffer l4,

§ 23 Absatz 3' Satz 2,-9 5o Absatz 2 Satz 2, § 70 Absate 3, § 80 Absatz

2 Satz 2, § 88 Absatz 2, Anlage 1 Überschrift und § 1 Absatz 4 sowie

§ 6) bleibt vorbehalten.

9. Angestellte als Kassiere

In meinen Rundschreiber vom 16.Februar 194l A 2000 - 104 GenB

(RBB S.9l Nr 367l) habe ich in Abweichung von der Bestiawng im § 10

Absatz 2 Rko bis auf weiteres zugelassen, daß auch Ajgestellte als

Buchhalter vexwendet werden dürfen. Ich erweitere diese Sonderregelung

dahin, daßt géstellte in besonderen Fällen auch als Kassiere verwen-

det wérden dürfen. Hinweis auf 9 I RKO.

Dieses Rundschreiben wird im Reichshaushalts- und Besoldungsblatt

veröffentlicht.

Gof Ccharw mngh

S
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Aus pe eise Abschrift.
Der Reichsminister der Finanzen
Berlin w 8, 25.0ktober 1943
A 1301
(44)
-14 I
Wilhelmplatz 1/2
Estellung des Reichshaushaltsplanes'für das
cphnungsjahr
1944.
2.) Im Einvernehmen mit dem Reichsmin ster und Chef der Reichskanzlei,de:
Chef des Oberkommandos der Wehrswcht und dem Leiter der Parteikanzlei bestimme ich we-
gen der Ausbringung neuer Plen
Ste lenhebungen das folgende:
Ziffern la, 2 und  der Anordnun des Reichsministers und Chefs der Achs-
kanzlei vom 17.Februar 194β, Rk 1809 C, gelta auch für den Haushalt 1944.
Danach sind:
Änderungin der gelßtenden Reiehsbeseldungsordnung spwie Änderungen der
Amtsbezeichnungen im Rechne sjahr l944 ausgeschlossen,
Ausweitungen der Stellenplä e nicht zulässig.Eine Hebung von Pla
stellen ist nur ausnahmsweise möglich,wenn sie aus zwingenden kr. gs-
wichtigen Gründen von mir beantragt und von Reichsminister und Clef
der Reichskanzlei im Einvernehmen mit dem Ohef des Oberkommandos ler
Wehrmacht und dem Leiter de: Parteikanzlei genehmigt wird.
Neue Planstellen dürfen dureh den Reichshe shaltsplan für das Reon-
nungsjahr l944 nur bewillig werden,wen aie in Ziff. 3 dee Srlasses
des Reichsministers und Chets der Reich. * Lei vom 17.Febzvar l943 -
Rk l809 C aufgeführten Voranssdtshngen 
t sind.
3.) Zusatzstellen Können auch im Recantngej
ách den gleichen Grund-
sätzen wie für l943 angefordertwerden.lc te,die uusützlichen Flan
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stellen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung vom 3.llai l94o(Reichsgesetzbl.

I S.732) im Hinblick auf die Bekanntmachung der neuen Fassung-der Zweiten Ver-

ordnung über Massnahmen auf dem Gebiet des Beamtenrechts vom 9.Oktober 1942

(Reichsgesetzbl. I S.580) im Rechnungsjahr 1944 einheitlich wie folgt zu

zeichnen:

"a) Zusatzstellen auf Grund § 3 Absatz 2 Satz 1 der Verordn we Von

9.Oktober 1942 (Reichsgesetzbl. I S.580)."

.......
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aus dem Reichsgesetzblatt Teil I vom 13.Oktober 1942.

Zweite Verordnung über Massnahmen auf dem Gebiet des

Beamtenrechts vom 9.Oktober 1942.

§ 3

(1) Beamte auf Lebenszeit und auf Zeit treten im Falle des § 68 Abs.l DBG nicht

in den Ruhestand,jedoch können Beamte,die das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet

haben,ohne ihren Antrag und ohne dass sie dienstunfähig sind,in den Ruhestand ver-

setzt werden.

(2) Soweit Beamte auf Grund des Abs.l Satz 1 im Dienst bleiben,kann die Zahl

der Planstellen in der Laufbahn,der der im Dienst bleibende Beamte angehört,über den

Haushalts-und Stellenplan hinaus vorübergehend vermehrt werden.Die hierdurch erwach-

senden Mehrausgaben dürfen über die Ansätze der Haushaltspläne hinaus geleistet wer-

den.Das Nähere bestimmt der Reichsminister der Finanzen im Einvernehmen mit dem Reichs-

minister des Innern.
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Stellung und Aufgaben des Deutschen Staatsministers für Böhmen

und Mähren.

Wie im Rundschreiben des Reichsministers und Chef der Reichs-

kanzlei an die Obersten Reichsbehörden am 29. Juli 1943 - Rk

9911 D - mitgeteilt worden ist, hat der Führer die Ausübung der

Reichsgewalt im Protektorat Böhmen und Mähren neu geregelt. Die

Wahrung der die Reichsinteressen umfassenden Regierungegeschäfte

mit den in dem Führererlaß vem 16.3.1939 und den senstigen ein-

schlägigen Bestimmungen (insbesondere der Vererdnung über den

Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im

Protektorat Böhmen und Mähren vem 1.September 1939 - RGBl.I S.

1681) festgelegten Aufgaben und Befugnisse obliegen nunmehr dem

Deutschen Staatsminister für Bühmen und Mähren. Hierzu gehören

die oberste Führung der reichseigenen Verwaltung im Protektorat

Böhmen und Mähren sowie die-Ausübung der Reichsaufsicht über die

gesamte autonome Verwaltung des Protektorates. Die dem Deutschen

Staatsminister hierzu zur Verfügung stehende Behörde führt die

Bezeichnung: "Deutsches Staatsministerium für Böhmen und Mähren",

Bis zur Verwaltungsreform im Jahre l942, der der Führererlaß vom

7.Mai 1942 - RGBl.I)S 329 zu Grunde lag, wurden diese Aufgaben

und Befugnisse durch die Behörde des Reichsprotektors und als

nachgeordnete Instanz für alle Zweige .. Reichsverwaltung (mit

Ausnahme von Reichsbahn-, Reichspost-, Reichsjustis- und Reichs-

sollverwaltung) durch 15 Oberlandräte wahrgenommen. Die Kriegs-

erfordernisse hatten in den vorangegangenen Jahren eine intensi.

vere Reichsaufsicht und damit ein immer stärkeres unmittelbares

Eingreifen in Einzelheiten der autonomen Regierung und Verwal-

tung seitens der angeführten Stellen zur Folge gehabt. Hierdurch

waren sowohl die Behörde des Reichsprotektors als auch die Ober-

landratsämter umfangmäßig erheblich angewachsen. Die Verwal-

tungsreform von l942 brachte mit der Auflöeung der Oberlandrats-

änter und der Übertragung der reichseigenen Verwaltungsaufgaben

auf die autonome Verwaltung als "Reichsauftragsverwaltung" eine
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erhebliche Veränderung des Verwaltungsaufbaues im Protektorat.

Die Reforn diente dem Zweck unter Betonung der Autonomie des

Protektorats, die durch die Maßnahmervon H-Obergruppenführer

Heydrich (Säuberungeaktion, Umbau der Protektoratsregierung)

ermöglicht wurde, das in Laufe der Zeit immer stärker werdende

Nebeneinander der beiden Verwaltungen in Interesse der Kräfte-

einsparung zu beseitigen und ein noch weiteres Anschwellen der

Reichsverwaltung zu Verhindern. Das Gebot der verstärkten

Reichsaufsicht machte es anderseits aber erferderlich, diese

munmehr auf einem neuen Wege, nicht mehr von außen her, sondern

von innen durch Einbau deutscher Kräfte in die entscheidenden

Schlüsselstellungen der autonomen Verwaltung wirksan zu machen.

Zu diesem Zwecke wurden Beamte der Behörde des Reichsprotektors

zum großen Teil gleichzeitig mit Aufgaben in den antenomen Zen-

tralbehörden betreut und die Bediensteten der ehemaligen Ober-

landratsämter zu den Landesbehörden bezw. Bezirksbehörden ab-

gestellt. Daneben blieben die Oberlandräte als Inspekteure un-

ter Wegfall ihrer Behördeneigenschaft noch Organe der unmittel-

baren Reichsaufsicht in ihren Bezirken.

Mit der Errichtung des Deutschen Staatsministeriums ist der

Zeitpunkt gekommen, euch in der obersten Instanz die klare

Scheidung, wie sie bereits in der nachgeordneten Instanz durch-

geführt ist, vorzunehmen. Der vellzogene Einbau deutscher Kräf-

te in die autonomen Zentralbehörden erlaubt es nunmehr auch

äußerlich eine organisatorische Trennung zwischen der o b e r

s t e n Reichsaufsicht (d.h. der Aufsicht über diejenigen An-

gelegenheiten der autonomen Verwaltung, in der nach den beste-

henden Vorschriften eine ausdrückliche Weisung, Zustimmung oder

Genehmigung des Deutschen Staataministers einzuholen ist eder

in denen im Hinblick auf ihre grundsätzliche oder politische

Bedeutung der Deutsche Staatsminister von sich aus auf die auto

nome Verwaltung Einfluß nehmen muß) und der senstigen Reichs-

aufsicht (im Wege der unmittelbaren Einflußnahme durch die in

die autonomen Zentralbehörden eingebauten deutschen Kräfte)

durchzuführen. Damit kann das Deutsche Steatsministeriun für

Böhmen und Mähren als Oberste Reichsbehörde in seiner persenel.



len Besetzung auf eine relativ kleine Zahl hochqualifizierter

Führungskräfte beschränkt werden, mit denen das Reich neben der

Erledigung der verbliebenen Angelegenheiten der reichseigenen

Verwaltung die reichsaufsicht über die antonome Verwaltung aus-

übt. Die vom Führer - auch aus außenpolitischen Gesichtspunkten

- befohlene Beachtung der Autonomie bedeutet dabei eher eine

Erschwerung der Tätigkeit des Deutschen Staatsministers und

seiner Behörde gegenüber einem ausschließlich reicheigenem Ver-

waltungsaufbau.
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Urschriftlich mit 2 Anlagen

nach Kenntnisnahme zurück

an den

persönlichen Referenten

des Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4-Obersturmbannführer Dr. G i e s ,
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St.S. IV J - 25/43.

Prag, den 23. März 1943.

G.R. mit 2 Anlagen

dem SD-Leitabschnitt Prag

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kenntnis

und Auswertung übersandt.

4cOn

7

16829

4-Obersturmbannführer.
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Abschrift

Der Reichsminister der Finanzen

Berlin W 8, 15. März 1943

A 1301 (43) - 124 I

Wilhelmplatz 1/2

Entwurf eines Gesetzes über die Haushalts-

führung im Reich im Rechnungsjahr l943

Ich übersende hiermit den Entwurf eines Gesetzes über die

Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1943 nebst Durchfüh-

rungsbestimmungen und Begründung. Der Gesetzentwurf entspricht

im wesentlichen dem vorjährigen Gesetz über die Haushaltsfüh-

rung im Reich - Hinweis auf Reichsgesetzblatt l942 Teil II

S.179 ff. -.

Ich bitte, die Beschlußfassung im Umlauf herbeizuführen

und die Einspruchsfrist so kurz zu bemessen, daß die rechtzei-

tige Verkündung des Gesetzes im Reichsgesetzblatt gewährleistet

ist:

Die

Herrn

Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei

Berlin
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Die Herren Reichsminister haben Abdruck dieses Schrei-

bens und der Anlagen erhalten.

55_Abdrucke liegen bei.

Guf chnw wkrighy

Abdruck übersende ich zur Kenntnisnahme.

uyf chan mkigy

16828

Herren

Reichsminister
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Anlage zu A 1301 (43) - 124 I

Entwurf

eines Gesetzes über die Haushaltsführung im

Reich im Rechnungsjahr 1943

Vom

März 1943

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlos-

sen, das hierdurch verkündet wird:

§ 1

Bis zur Fertigstellung des Reichshaushaltsplans für

das Rechnungsjahr 1943 dürfen die zur Aufreçhterhaltung der

Reichsverwaltung oder zur Erfüllurg der Aufgaben und der

rechtlichen Verpflichtungen des Reichs notwendigen Ausgaben

geleistet werden. Für die Art der Verwendung der Mittel und

die Höhe der Ausgaben gelten die folgenden Vorschriften:

a) Soweit Entwürfe von Einzelplänen von dem Reichsminister

der Finanzen festgestellt sind oder werden, gelten diese

Entwürfe als gesetzlich festgestellt.

b) Soweit Einzelpläne bis zum Beginn des Rechnungsjahrs noch

nicht festgestellt sind, dürfen die zur Aufrechterhaltung

der Reichsverwaltung oder zur Erfüllung der Aufgaben und

der rechtlichen Verpflichtungen des Reichs notwendigen

Ausgaben im Rahmen der zugewiesenen Betriebsmittel gelei-

stet werden.

§.2

Im Rechnungsjahr 1943 sind nicht anzuwenden:

a) 9§ 12 und 75 der Reichshaushaltsordnung,

b) § 205 d der Reichsversicherungsordnung.

§3

Die im § 30 a der Reichshaushaltsordnung festgelegten

Beträge werden von 30 000 Reichsmark auf 60 000 Reichsmark

und von l0 000 Reichsmark auf 20 000 Reichsmark erhöht.

§ 4

(1) Der Reichsminister der Finanzen kann bei sachlichem

Bedürfnis auf Antrag des zuständigen Reichsministers für plan-

mäßige Stellen, deren Inhaber an einem von dem Reichsminister

der Finanzen zu bestimmenden Zeitpunkt mindestens sechs Mo-

nate im Reichsgebiet außerhalb des Geschäftsbereichs ihres

Ministeriums oder zur Dienstleistung in die besetzten Gebiete

-qe
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abgeordnet oder zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar-

tei beurlaubt sind, zusätzliche zweite Planstellen mit dem Vermerk

künftig wegfallend* ausbringen. Beamte der zivilen Verwaltungen,

die durch die Wehrersat■dienststellen als Militärverwaltungsbeamte

beordert werden, gelten nicht als abgeordnet.

(2) Wenn die Abordnung oder Beurlaubung aufhört, ist der Inha-

ber der Zusatzplanstelle innerhalb von sechs Monaten in eine an-

dere planmäßige Stelle einzuweisen. Ist seine Einweisung innerhalb

von sechs Monaten nicht möglich, so ist er in die erste später

frei werdende Stelle derselben Besoldungsgruppe einzuweisen.

§

5

(1) Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, Planstel-

len von Beamten von dem Haushalt eines Landes auf den des Reichs

oder eines anderen Landes oder vom Haushalt des Reichs auf den

Haushalt eines Landes zu übertragen.

(2) Werden die Stelleninhaber gleichzeitig mit der Stellen-

übertragung zu dem betreffenden Dienstherrn versetzt, so führen

sie bis zum Ende des Rechnungsjahrs oder bis zu einer anderen

gesetzlichen Regelung ihre bisherigen Amtsbezeichnungen weiter.

Sie erhalten bis dahin Dienstbezüge nach dem bisher für sie gel-

tenden Besoldungsrecht.

§

9

Die Reichsminister, der Chef des Oberkommandos der Wehr-

macht und die Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile werden er-

mächtigt, mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen die

nach § 45 a der Reichshaushaltsordnung ihnen und den geschäfts-

ordnungsgemäß zu ihrer ständigen Vertretung befugten Beamten

(Offizieren) zustehende Ermächtigung innerhalb der Obersten

Reichsbehörden nach sachlichem Bedürfnis widerruflich auf ande-

re leitende Beamte (Offiziere) zu übertragen.

§ 7.

(1) Die dem Reichsminister der Finanzen früher erteilten

Garantieermächtigungen bleiben für das Rechnungsjahr l943

in Kraft.

(2) Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, außer-

dem Garantien zu übernehmen:

6827
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a) zur Förderung des deutschen Außenhandels,

b) zur Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf dem Ge-

biete der Landeskultur bis zum Höchstbetrag von loo Milli-

onen Reichsmark,

c) zur Erfüllung der Verpflichtungen des Reichs auf Grund

des § 4 des Gesetzes über die Deutsche Landesrentenbank

vom 7. Dezember 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2405) aus der

Ausgabe der Inhaberschuldverschreibungen bis zum Höchst-

betrag von 55o Millionen Reichsmark.

(3) Der Höchstbetrag, den die neuen Bürgschaftsver-

pflichtungen auf Grund des § 1 des Gesetzes zur Förderung der

landwirtschaftlichen Siedlung vom 31. März l93l (Reichsge-

setzbl. I S. 122) nicht überschreiten dürfen, wird für das

Rechnungsjahr 1943 auf 15 Millionen Reichsmark festgestellt.

(4) Lautet eine vom Reicn garantierte Forderung über

eine ausländische Währung, so wird für die Anrechnung der

Garantieverpflichtung auf die Ermächtigungssumme ihr Reichs-

markbetrag nach den Mittelkursen errechnet, die in der letz-

ten vor der Garantieerklärung ausgegebenen Steuerkursbeilage

des Deutschen Reichsanzeigers und Preußischen Staatsanzeigers

für Auszahlungen veröffentlicht sind. Das gilt auch, sofern

auf Grund früherer Ermächtigungen Forderungen über auslän-

dische Währungen garantiert sind.

§ 8

Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, Ge-

bietskörperschaften in den seit dem l3. Mär■ l938 eingeglie-

derten Gebieten abweichend von § 47 Absatz 1 der Reichshaus-

haltsordnung Vermögenswerte des Reichs zu übereignen, soweit

die Gebietskörperschaften der Vermögenswerte zur Erfüllung

der ihnen obliegenden Aufgaben bedürfen.

6 §

Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, auf For-

derungen gegen landwirtschaftliche Siedler, die auf Grund des

Gesetzes über die Neubildung deutschen Bauerntums vom l4. Juli

1933 (Reichsgesetzbl. 1 S. 517) und des Reichssiedlungsgeset-

zes vom ll. August 1919 (Reichsgesetzbl. S. 1429) angesetzt

worden sind, zu verzichten, soweit dieße Forderungen den Ka-

pitalbetrag der tragbaren Rente übersteigen. Er kann bei den

ge-



genannten Siedlern auch auf Rückstände von Zins- und Tilgungsbeträ-

gen aus der Zeit vor dem l. Januar l936 verzichten.

§ 10

Im Rechmungsjahr 1943 führt die Deutsche Reichspost über den

nach § 3 des Gesetzes zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwal-

tung vom 27. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 130) abzuliefernden

Betrag hinaus einen Betrag von 5 Millionen Reichsmark an das Reich ab.

§ 11

Für die Durchführung des Reichshaushaltsplans und für die Auf-

stellung der Reichshaushaltsrechnung gelten im übrigen die in der

Anlage zusammengestellten Durchführungsbestimmungen.

S. 5

Führer-Hauptquartier,

März 1943

Der Führer und Reichskanzler

Der Vorsitzende

des Ministerrats für die Reichsverteidigung

Reichsmarschall

Der Reichsminister der Finanzen

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

16826
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5

Anlage

zum Gesetz über die Haushaltsfüh-

rung im Reich im Rechnungsjahr 1943

(zu § ll des Gesetzes)

Durchfuhrungsbestimmungen

1. Die in den Einzelplänen veranschlagten Mittel für

Hilfsleistungen durch Beamte und die Mittel für Hilfsleistun-

gen durch nichtbeamtete Kräfte sind innerhalb desselben Haus-

haltskapitels gegenseitig deckungsfähig.

2. Erhalten Beamte über ihre Planstelle hinaus auf Grund

gesetzlicher Vorschrift für ihre Person Dienstbezüge einer

höheren Besoldungsgruppe, so sind die gegenüber der Besoldung

aus ihrer Planstelle sich ergebenden Mehrbeträge bei Pitel 1

(Besoldungen) zu buchen.

3. Frei werdende Planstellen für Obersekretäre der Be-

soldungsgruppe A 4 d sind in Stellen für Obersekretäre der

Besoldungsgruppe A 5 b, für Sekretäre der Besoldungsgruppe

A 7 a und für Assistenten der Besoldungsgrüppe A 8 a umzuwan-

deln.

Im mittleren Dienst darf im Rahmen des sachlichen Be-

dürfnisses das folgende Stellenverhältnis nicht überschrit-

ten werden:

20 vom Hundert Obersekretäre in Besoldungsgruppe A 5 b,

40 vom Hundert Sekretäre in Besoldungsgruppe A 7 a,

40 vom Hundert Assistenten in Besoldungsgruppe A 8 a.

4. Die örtlichen Sonderzuschläge, die an Orten mit be-

sonders schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen den

Reichsbeamten, den Wartegeld- und Ruhegehaltsempfängern und

den Hinterbliebenen gewährt werden, werden in der bisherigen

Höhe weitergewährt,

5. Reichsbeamte und nichtbeamtete Gefolgschaftsmitglie-

der im öffentlichen Dienst, denen als Inhaber von Reichs-

dienst-, Reichswerkdienst- oder Reichsmietwohnungen der Be-

zug von Feuerungsstoffen aus Beständen der Verwaltung wider-

ruflich gestattet ist, haben dafür eine Entschädigung nach

Nr. 28 der Dienstwohnungsvorschriften vor 30. Januar 1937

(Reichs-
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(Reichshaushalts- und Besoldungsbl. S. 9), N:. 8 der Werkdienstwoh-

nungsvorschriften vom 30. Januar 1937 (Reichshaushalts- und Besol-

dungsbl. S. 23) und Nr. 32 der Mietwohnungsvorschriften vom 30.

Januar 1937 (Reichshaushalts- und Besoldungsbl. S. 25) zu zahlen.

6. Werden Versorgungsanwärter, die als frühere planmäßige Beam-

te gemäß § 65 der Anstellungsgrundsätze für eine höhere Besoldungs-

gruppe einberufen waren, aber wegen Ungeeignetheit aus der Dienst-

leistung für die höhere Besoldungsgruppe entlassen wurden, wieder

zu Beamten ihrer früheren Besoldungsgruppe ernannt, so sind ihre

Dienstbezüge, falls Planstellen in dieser Besoldungsgruppe nicht

frei sind, bis zum Freiwerden der nächsten Planstelle, in die sie

einzuweisen sind, außerplanmäßig zu buchen.

7. In Anwendung von § 68 Absatz 4 Reichshaushaltsordnung sind

ia Rechnungsjahr 1943

a) Zinsen, die in der Zeit vom l. April 1943 bis 3l. März 1944

fällig sind,

b) alle in der gleichen Zeit eingehenden Beträge an Steuern und

Zöllen

in der Rechnung dieses Rechnungsjahrs zu buchen.

8. Übersteigt bei einem Einnahmetitel der Betrag der tatsäch-

Iich aufgekormenen Einnahme dea Haúshaltsansatz und können auf

Grund eines Haushaltsvermerks bei einem übertragbaren Ausgabeti-

tel in Höhe dieser Mehreinnahme Ausgaben geleistet werden, so dür-

fen abweichend von § 73 Reichshaushaltsordnung die Beträge solcher

Mehreinnahmen, die bis zum Schluß des Rechnungsjahrs für die Zwecke

des Ausgabetitels nicht verwendet worden sind, in der Reichshaus-

haltarechnung als Ausgaberest und zugleich als Mehrausgabe nach-

gewiesen werden.

9. Ist im Reichshaushaltsplan bei einer Ausgabetitel allgemein,

d.h. ohne ziffermäßige Begrenzung, zugelassen, daß Einnahmen für

Zwecke eines Ausgabetitels verwendet werden durfen, sei es, daß

a) der Ausgabeansatz eines nicht übertragbaren Titels um den Be-

trag der Einnahmen oder Mehreinnahmen eines bestimmten Einnah-

metitels überschritten werden darf oder

b) in Höhe von Einnahmen öder Mehreinnahmen eines bestinnten Ein-

nahmetitels über den Ausgabeansatz eines übertragbaren Titels

hinaus Ausgaben geleistet werden dürfen oder

c) Einnahmen unmittelbar bei einem Ausgabetitel gebucht. werden

16825

dürfen,
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so ist eine solche Verwendung von Einnahmen für Zwecke eines

Auegabetitels regelmäßig nur bis zur Höhe des Betrages zu-

lässig, der im Reichshaushaltsplan in der Zweckbestimmung

oder im Entwurf des Reichshaushaltsplans in den Erläuterungen

als voraussichtliche Einnahme angegeben worden ist. Ist die

Einnahme höher, als sie veranschlagt war, dann ist die Ver-

wendung eines über die Veranschlagung hinausgehenden Betrags

für Zwecke des Ausgabetitels nur zulässig, wenn und inso-

weit der Reichsminister der Finanzen vorher dazu seine Zu-

stimmung erteilt hat.

10. In Anwendung des § 7l Absatz 1 Reichshaushaltsord-

nung dürfen die Erlö■e aus dem Verkauf von Altmaterialien,

die bei Bauarbeiten anfallep, von den Bauausgaben abgesetzt

werden.

Begründung



Begründung

zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Haushaltsführung

im Reich im Rechnungsjahr 1943

Cn me se d ae c e cee te a d

die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1942 vom 26. März

1942 - Reichsgesetzbl. II Seite 179 - an.

zu § 4: Die Au■bripgung zusätzlicher zweiter Plan■tellen zur Wie-

derbesetgung von Stellen, deren Inhaber zur Dienstleistung

in das Generalgouvernement, zum Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren und zu der autonomen Verwaltung des Protektorats

Böhmen und Mähren abgeordnet sind, ist künftig entbehrlich,

da die Stellen der in diese Gebiete abgeordneten Beamten

im Reichshaushaltsplan l943 an besonderer Stelle ausge-

bracht werden.

Dagegen ist es erforderlich, in die bisherige Regelung

die Fälle einzubeziehen, in denen Beamte zur Nationalsozia-

listischen Deutschen Arbeiterpartei beurlaubt aind.

zu § 6: Die Vorschrift ist durch die Bedürfnisse der Verwaltung im

Kriege notwendig geworden. Sie dient auch der Vereinfachung.

§7

entspricht mit zum Teil geänderten Beträgen dem bisherigen

§ 6.

§ 8

entspricht dem bisherigen § 7.

6 §

entspricht dem bisherigen § 8. Der angefügte letzte Satz

dient der Verwaltungsvereinfachung. Er soll die Rechts-

grundlage dafür schaffen, daß bei den Siedlern auch auf

Rückstände von Zins- und Tilgungsbeträgen aus der Zeit

vor dem l. Januar 1936 verzichtet werden kann, ohne daß es

im Einzelfall eines Verfahrens § 66 Reichswirtschaftsbe-

stimmungen gemäß bedarf.

§ 10

entspricht dem bisherigen § 9. Der von der Deutschen

Reichspost abzuführende Betrag beträgt im Rechnungsjahr

1943 fünf Millionen Reichsmark.
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§ ll entspricht dem bisherigen § l0.
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b-Leitabschnitt

Prag, den 9.4.1943.

Uzschriftlich mit 2 Anlagen

an -Obersturmbannführer Dr. @ir s
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Prag, den 23. Närz 1943.

St.S. TV J - 26/43.
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